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Samstag, 16. September

Anmeldung

Jetzt anmelden!

Saisonende

Können wir Ihr Herz für die 
Deizisauer Kindertagesein-
richtungen gewinnen?
Trägerübergreifende Personaloffensive 
für Pädagogische Fachkräfte in den Kin-
dertageseinrichtungen in Deizisau

In den letzten Jahren haben Politik und 
Verwaltung in der Gemeinde Deizisau 
hohe Summen in den Ausbau der Kinder-
tageseinrichtungen investiert. Mittlerwei-
le bieten insgesamt sechs Einrichtungen 
Betreuungsplätze für Krippen- und Kin-
dergartenkinder in Deizisau an: in evan-
gelischer Trägerschaft das Kinderhaus 
Arche Noah, das Kinderhaus im Palm-
schen Garten, der Kindergarten Alte 
Schule und der Waldkindergarten, der 
Kindergarten St. Martin in katholischer 
Trägerschaft sowie das Kinderhaus Him-
melblau in kommunaler Trägerschaft.

In allen Einrichtungen liegen der Arbeit 
fundierte pädagogische Konzeptionen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten zugrunde. 
Die Betreuung, Begleitung und Förderung der Kinder �ndet auf einem fachlich sehr ho-
hen Niveau statt. Die Kindergärten und Kinderhäuser sind hervorragend ausgestattet, 
großzügig und modern gestaltet.
Trotzdem suchen derzeit alle Deizisauer Träger, wie andere Kommunen und Städte bun-
desweit auch, Pädagogische Fachkräfte und Auszubildende für ihre Teams. Die Träger 
entschieden sich für die Gewinnung Pädagogischer Fachkräfte in Deizisau gemeinsam 
neue Wege zu gehen. Zunächst wurde ein passender Werbeslogan für alle Einrichtun-
gen gesucht. Ausgewählt wurde „Kleine Menschen brauchen große Herzen“. 
Die Kinder sind der Mittelpunkt der Betreuung. Bindung, Gemeinschaft 
und Menschlichkeit werden in den Kindertageseinrichtungen großge-
schrieben.
Mit diesem Slogan und einer neuen Homepage unter der Internetadresse: 
www.sei-schlau-komm-nach-deizisau.de erho�en sich die Beteiligten, 
neue Interessenten für diese wichtige und wertvolle Arbeit zu �nden.

Ab 15.09.2023 �nden sich freie Stellen aller Einrichtungen auf dieser zentralen Home-
page/Website. Die Interessierten können direkt und ganz unkompliziert mit den Ein-
richtungen Kontakt aufnehmen, ihre Fragen stellen und sich zu den Angeboten beraten 
lassen. Dieses Angebot kommt der modernen, digitalen Stellensuche vor allem jungen 
Menschen entgegen und ist ein wichtiger Schritt der Personalo�ensive. Weitere Schritte 
sind geplant!

59. Warentauschtag  
in Deizisau
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Eine gemeinsame Initiative der Evangelischen Kirchengemeinde Deizisau, der Katholischen Kirchengemeinde Deizisau und der                                  Gemeinde Deizisau
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    Kleine 
    Menschen 
    brauchen 
    große Herzen! 

in Deizisau gewinnen?   

Können wir Ihr Herz für unsere Kindertageseinrichtungen

Pädagogisches Fachpersonal gesucht
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59. Warentauschtag in Deizisau am Samstag,  
16. September 2023 in der Gemeindehalle Deizisau

Sicher hat sich bei Ihnen seit dem letzten Warentauschtag wieder so manches gute Stück angesammelt. Des-
halb haben Sie am 16. September 2023 erneut die Gelegenheit, guterhaltene und saubere Gegenstände, die 
zu schade zum Wegwerfen und für andere noch brauchbar sind, in die Gemeindehalle Deizisau zu bringen.

Annahme: 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Abgabe: ab 13.00 Uhr

Angenommen werden: Geschirr, Bücher, Vorhänge, Kleidung, Wäsche, Kinderspielzeug, Taschen, Elektro-
geräte, Lampen, Werkzeug ..., alles ist willkommen (Ausnahme: Plüschtiere, Sto�spielzeuge, Dekomaterialien, 
Bilderrahmen mit Glas, Reifen, Matratzen, Skier, Ski-Schuhe, große sperrige Gegenstände).

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Schuhen und Kleidung sowie bei Vorhängen die Größe angeben.  
Die abgegebenen Waren müssen sauber sein.

Bei der Annahme wird kontrolliert, ob die Waren brauchbar sind. Nicht funktionierende Teile werden zu-
rückgewiesen. Was wirklich in die Mülltonne gehört, muss vom Anlieferer wieder mitgenommen werden.

Bitte geben Sie Ihre Waren nicht schon bei den gewerblichen Händlern vor dem Eingang der  
Gemeindehalle ab.

Sperrige Gegenstände wie Möbel, Kühlschränke, Waschmaschinen, Teppiche und dergleichen müssen zu 
Hause bleiben. Doch auch diese Dinge können über Zettel an einer Pinnwand im Eingangsbereich der Ge-
meindehalle angeboten werden. Interessenten können dann direkt mit dem Besitzer Kontakt aufnehmen.

Alle Waren, die an diesem Tag kostenlos ihren Besitzer wechseln, verringern unseren Müllberg und machen 
gleichzeitig ihrem neuen Besitzer Freude.

Bitte beachten Sie, dass Waren nur in Taschen oder Körben in haushaltsüblichen Mengen mitgenommen werden. 
Plastiksäcke und ähnlich große Behältnisse werden von den Mitarbeitern kontrolliert und geleert.

Kinderwägen müssen aus Platz- und Sicherheitsgründen bitte vor der Gemeindehalle geparkt werden.

Die nicht vermittelten Gegenstände werden an die Tauschbörse in der Zehntscheuer weitergeleitet.  
Bitte nehmen Sie auch dieses Angebot an � ersparen wir der Umwelt unseren Müll.

Was am Ende übrig bleibt, wird von den ehrenamtlichen Helfern sorgfältig sortiert und in Wertsto�e und 
Restmüll zerlegt und entsorgt.

Alle Helfer tre�en sich um 8.30 Uhr zum Aufbau in der Gemeindehalle.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Veranstalter: Team Warentauschtag
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Jetzt anmelden!
Das neue Programm ist da
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Ab 11. September 2023 ist es wieder so weit. Die Sommerferien sind vorüber und der Schulalltag beginnt. 
Für Schulanfänger ist dabei besonders viel zu beachten, denn die Kleinen müssen inner- und außerschuli-
sche Abläufe erst kennenlernen. Daher sollten alle Rücksicht auf die ABC-Schützen nehmen und folgende 
Verhaltensregeln beachten:
Die Eltern
Bereiten Sie, am besten gemeinsam mit Ihrem Kind, den Schulweg vor. 
Laufen Sie bereits vor Schulbeginn ein- bis zweimal die Strecke ab, um 
sie dem Kind vertraut zu machen.
Beachten Sie bei der Auswahl des Weges Folgendes:
� Die Kinder sollten die Fahrbahn möglichst wenig überqueren müssen.
� Wenn eine Straße überschritten werden muss, sollte dies immer an 

Kreuzungen oder Einmündungen geschehen, nicht in den Strecken-
abschnitten dazwischen und auf gar keinen Fall an unübersichtlichen Stellen, wie z. B. zwischen par-
kenden Autos. Straßen mit relativ starkem und schnellem Verkehr sollten an Fußgängerampeln oder 
Zebrastreifen überquert werden.

� Üben Sie mit Ihrem Kind korrektes Verhalten im Straßenverkehr.
� Achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch im Dunkeln gut sichtbar ist. Geeignet sind grelle Farben, rote oder 

gelbe Mützen und Katzenaugen an Schulranzen und Taschen.
Die Eltern werden darüber hinaus gebeten, beim Bring- und Holverkehr an der Gemeinschaftsschule auf 
die Verkehrsregeln und die jüngeren Verkehrsteilnehmer zu achten. Beim Parken bzw. Halten muss in je-
dem Fall eine Ein- und Ausfahrt zu den umliegenden Grundstücken sowie eine ausreichende Durchfahrts-
breite für Rettungskräfte gewährleistet sein. Bitte denken Sie hierbei an Ihre Vorbildfunktion und die 
möglichen Gefahren für die Kinder!

Die Verkehrsteilnehmer
Verkehrsteilnehmer sollten beachten, dass falsches Verhalten, wie z. B. zu schnelles Fahren, erhöhte Un-
fallgefahren bewirkt � vor allem mit nicht geübten, unsicheren und lebhaften Verkehrsneulingen. Bitte 
machen Sie sich auch immer wieder bewusst, dass Kinder das Verhalten der Erwachsenen nachahmen. 
Versuchen Sie deshalb ein gutes Vorbild zu sein. Überqueren Sie Fahrbahnen an den dafür vorgesehenen 
Ampeln oder Fußgängerüberwegen und gehen Sie nur bei grün über die Straße!
Kraftfahrer sollten in der Nähe von Kindern langsam und vorausschauend fahren.
Stellen Sie Ihr Fahrverhalten auf die Kinder ein.
Denken Sie daran:
� Kinder haben ein deutlich engeres Blickfeld als Erwachsene und erkennen seitlich herannahende Fahr-

zeuge daher später.
� Kinder können Geschwindigkeiten und Bremswege schwer einschätzen.
� Kinder können aufgrund ihrer Körpergröße nicht über parkende Autos hinwegsehen.
� Kinder können Geräusche schlecht orten. Sie erkennen deshalb oft nicht rechtzeitig, aus welcher Rich-

tung ein Fahrzeug oder ein Hupsignal kommt.
� Kinder können beim schnellen Laufen nicht nach links oder rechts schauen und sind nicht in der Lage, 

bei Gefahr plötzlich stehen zu bleiben.
� Kinder sind schnell überfordert, wenn sie auf mehrere Dinge gleichzeitig achten müssen.
� Kinder sind impulsiv und damit häu�g nicht berechenbar.
Helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden.
Die Gemeindeverwaltung
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Schulbeginn geht uns alle an! 
Achten Sie auf Kinder im Straßenverkehr!
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Ab Klasse 6 und in der Zehntscheuer

Shoppingabenteuer nach 

Stuttgart mit #hey du!*

trefffreita

Wir sind eine Einrichtung des und der Gemeinde Deizisau.

Ein offenes Angebot der Zehntscheuer
* Schriftliche Voranmeldung notwendig
(persönlich oder an info@zehntscheuer-deizisau.de)
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Sonntag, 24. September 
11.30 Uhr  

 

Bei Inges Moste 
Kirchstraße  

 

Hocketse mit Gegrilltem 
sortenreine Apfelkuchen 

Deizisauer Cidre 
 

ab 13.00 Uhr 

Saftpressen, Apfelsaft to go 
 

Der OGV freut sich auf Ihren Besuch 
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Sei dabei! Willkommen im Rathaus am

Dienstag, 26. September 2023, 
von 16.30 bis ca. 18 Uhr

Treffpunkt: Foyer des Rathauses
Anmeldung in der Zehntscheuer Deizisau, Tel. 701370  
oder per Mail: info@zehntscheuer-deizisau.de
Veranstalter: Bürgermeisteramt Deizisau und Zehntscheuer Deizisau
Wir sind eine Einrichtung ders Kreisjugendrings Esslingen e.V. und der Gemeinde Deizisau

Bist du zwischen Klasse 2 und Klasse 6? 
Möchtest du gerne mal das Rathaus und das Büro des  
Bürgermeisters sehen?
Interessierst du dich dafür, wie in Deizisau politische  
Entscheidungen getroffen werden?
Willst du auch mal wissen, wie du deine Wünsche äußern kannst? 
Wolltest du schon immer dem Bürgermeister Fragen stellen?

Kinder zu Gast bei Bürgermeister Thomas Matrohs

Dem Bürgermeister über  
die Schulter geschaut...

Foto: Heike Banzhaf-Frasch



10 |  Amtsblatt der Gemeinde Deizisau · Freitag, 15. September 2023 · Nr. 37

Bildrechte: pixabay

Jeden Mittwoch 
in der 

Zehntscheuer von 
15 bis 16.30 Uhr

Für Kinder von
Klasse 1 bis Klasse 4

Mit lustigen 
und spannenden 

Geschichten, Spielen, 
Ausflügen und 

jeder Menge Spaß!jeder Menge Spaß!

Kontakt:Zehntscheuer D
eizisau, Im

 Kelterhof7, 73779 D
eizisau, 07153-701370

die Zehntscheuer ist eine Einrichtung des Kreisjugnedrings Esslingen e.V. und der Gem
einde D

eizisau

Wir freuen 
uns auf dich!
Dein Sprachhilfe- 
und Zehntscheuer-
PapperlapAPP-
Team

  

 
 Frau, Familie, Gesellschaft 

 

Der LandFrauenverein Deizisau  
lädt ein zum Frühstück mit Vortrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Starke Frauen in Baden-Württemberg“ 
 

Samstag, 30. September 2023 
Evangelisches Gemeindehaus 
Deizisau 

Referentin: Maria Püschel, Bildungsreferentin 
  Bildungs- und Sozialwerk des  
  LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. 

Im Auftrag des Bildungs- und Sozialwerks  
des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. 

 
 

 
 
In diesem Vortrag geht es um mutige Frauen aus dem deutschen 
Südwesten und ihre Lebensgeschichten. Mit welcher Willenskraft 
überwanden sie Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellten? Und was 
können wir von ihnen lernen? – Es ist ein Streifzug durch das Land auf der 
Spur von Frauen-Vorbildern. 

 

Termin Samstag, 30.09.2023 

Uhrzeit 10:00 Uhr 

Ort Evangelisches Gemeindehaus 
Deizisau 

    Eintritt   Spende 

    Anmeldung bis 

    unter 

  Mittwoch, 27.09.2023 

  Tel. 07153 22163 
  oder E-Mail: deizisau@lfv-es.de 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
Die Vorstandschaft des Maria Püschel 
LandFrauenvereins Deizisau Bildungs- und Sozialwerk des
 LandFrauenverbandes 
 Württemberg-Baden e.V. 



Amtsblatt der Gemeinde Deizisau · Freitag, 15. September 2023 · Nr. 37  | 11

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltung
Bürgermeisteramt Deizisau
Am Marktplatz 1, 73779 Deizisau
Telefon: 07153 / 7013-0
Telefax: 07153 / 7013-40
E-Mail: post@deizisau.de
Internet: www.deizisau.de

Öffnungszeiten
Mo., Di., Do., Fr.   8.00 � 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 � 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Einladung zu einer Sitzung des Ausschusses für 
Technik und Umwelt

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
am Montag, 18.09.2023, �ndet um 17:00 Uhr die 46. Sit-
zung des Ausschusses für Technik und Umwelt im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses statt, zu der ich Sie hiermit 
einlade.

T A G E S O R D N U N G

1 Baugesuche
1.1 Nutzungsänderung: Wohnhaus mit Scheune/ Stall  

zu Wohnhaus mit Dorfmuseum � Neckarstraße 1
1.2 Veränderte Erstellung des am 02.11.2015  

gen. Vorhabens/ Balkonanbau � Sirnauer Straße 30/1
1.3 Errichtung Dachgauben und Dachgeschossausbau � 

Hohenstaufenstraße 43
1.4 Terrassenüberdachung � Tulpenweg 1
1.5 Ausnahme Geräteschuppen � Nelkenweg 14
2 Verschiedenes

gez. Thomas Matrohs
Bürgermeister

Einladung zu einer Sitzung des Gemeinderates

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am Dienstag, 19.09.2023, �ndet um 19:00 Uhr die 60. 
Sitzung des Gemeinderates im großen Sitzungssaal des 
Rathauses statt, zu der ich Sie hiermit einlade.

T A G E S O R D N U N G

1 Bekanntgaben der Verwaltung
2 Bürgerfragen
3 Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes  

über den § 13b BauGB
� Sachstandsbericht

4 Präsentation der Ergebnisse der Bürgerversammlung 
vom 09.05.2023

5 Gemeindewald Deizisau
�  Zustimmung zum jährlichen Betriebsplan  

gem. § 51 Abs.2 LWaldG
6 Anlagestrategie Gemeinde Deizisau

� mündlicher Sachstandsbericht
7 Verschiedenes

gez. Thomas Matrohs
Bürgermeister

NOTDIENSTE
Notrufnummern in Deizisau
Polizei - Notruf  110
Polizeiposten Plochingen  307-0
Feuer - Notruf  112
DLRG Wasserrettungsdienst  112
Stromausfall
EnBW Regional AG  0800/3629477
Wasserrohrbruch 
Bauhof  701380
Wasserversorgung  701381
Wassermeister  0170 200 6803
Unfall-Transport 
Notarztwagen  112
Krankentransport  19222

Ärztlicher Notfalldienst
Zentrale Anlaufstelle bei akuten Erkrankungen und medizi-
nischen Notfällen:  Tel. 116 117

Augenärztlicher Notfalldienst
Die Adresse und Telefonnummer des diensthabenden  
Augenarztes sind zu erfragen über die Zentrale Esslingen:  
 Tel. 116 117.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Montag bis Donnerstag, 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr des Folgetags
Freitag ab 20.00 Uhr bis Montag, 6.00 Uhr sowie an Feiertagen 
durchgehend  0761 - 120 120 00

HNO-ärztlicher Notfalldienst
Universitätsklinikum Tübingen � HNO-Klinik
Elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, Tübingen
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8.00 bis 20.00 Uhr. Pa-
tienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Tel. 116 117

Kinderärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendli-
che für den Landkreis Esslingen
Zentrale Rufnummer:  Tel.: 116 117
Notfallpraxis im Klinikum Esslingen:
Werktags von 19.00 bis 22.00 Uhr, samstags, sonntags und 
an Feiertagen von 9.00 bis 21.00 Uhr betreiben die nie-
dergelassenen Kinder- und Jugendärzte die Notfallpraxis. 
Während der übrigen Zeiten sind die ˜rzte und ˜rztinnen 
der Kinderklinik für die Patienten da.

Notdienste der Apotheken
Der Notdienst der jeweiligen Apotheken beginnt morgens 
um 8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr des nächsten Tages.
Notdienstfinder: www.aponet.de, Festnetz 0800 0022833
Mobil 22833
Samstag, 16. September 2023
Kastell Apotheke im Kau�and, Tel.: 07024 - 8 05 82 10, 
Wertstraße 12, 73240 Wendlingen
Sonntag, 17. September 2023
Löwen-Apotheke Wendlingen, Tel.: 07024 - 73 63, 
Albstraße 31, 73240 Wendlingen
Montag, 18. September 2023
Ludwigs-Apotheke Reichenbach, Tel.: 07153 - 5 15 28, 
Hauptstraße 8, 73262 Reichenbach
Dienstag, 19. September 2023
Eberhard-Apotheke Notzingen, Tel.: 07021 - 4 53 51, 
Wellinger Straße 1, 73274 Notzingen
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Fernwärme im Kontext der Wärmewende

Liebe Deizisauerinnen und Deizisauer,
mit der aktuellen Verabschiedung des Heizungsgesetzes, 
konkret �Gebäudeenergiegesetz� im Deutschen Bundestag 
wurden das Energieeinspargesetz, die Energieeinsparver-
ordnung und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zu-
sammengeführt.
Die Politik sieht das �Gebäudeenergiegesetz� als einen zent-
ralen Baustein der deutschen Wärmewende.
Die Bundespolitik setzt nun die Leitplanken � die Menschen 
vor Ort haben aber zu den persönlichen Auswirkungen des 
Gesetzes vielfältige Fragen und Sorgen. Denn gerade bei 
der Erneuerung von Heizungsanlagen stehen derzeit viele 
Eigentümer vor der Situation, dass diese für sich festlegen 
müssen, welche Heizungsanlage für die Zukunft die Rich-
tige ist.
In vielen Straßen in Deizisau wurden bereits vor Jahrzehn-
ten Fernwärmeleitungen und -anschlüsse verlegt. Allerdings 
wurde der Fernwärmeausbau in den vergangenen Jahren 
vom Netzbetreiber nicht weiter verfolgt und viele Interes-
senten mussten sich nach Alternativen umsehen.
Nun ist es mir gelungen, Bewegung in die Gespräche mit der 
EnBW zu bringen. Ich freue mich daher, gemeinsam mit der 
EnBW zu einer Informationsveranstaltung am 21. Septem-
ber 2023 um 19 Uhr in Sachen „Fernwärme“ in die Ge-
meindehalle einzuladen.
Die Überschrift dieser Informationsveranstaltung lautet 
„Fernwärme im Kontext der Wärmewende“. Als Referent 
wird an diesem Abend Herr Dr. Marc Jüdes anwesend sein. 
Er ist bei der EnBW zuständig für Fernwärme, Umweltdienst-
leistungen, Nahwärmenetze.
Nach seiner Präsentation planen wir genügend Raum für Fra-
gen und den Dialog mit den Anwesenden der Veranstaltung.
Ich bin der Meinung, dass gerade der Ausbau des bereits 
existierenden Fernwärmenetzes in unserer und anderen Ge-
meinden eine große Chance für viele Eigentümer und Mieter 
bieten kann.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme bei dieser Informationsver-
anstaltung und lade Sie ganz herzlich dazu ein.

Herzlichst, Ihr

Thomas Matrohs
Bürgermeister

Abfuhrtermine aus dem Müll-Kalender
Freitag, 15. September 2023 Restmüll 2-wöchentlich 
         Restmüll 4-wöchentlich
         Biotonne
         Papiertonne

Problemmüllsammlung
Die aktuellen Termine und Sammelstellen �nden Sie auf 
der Webseite des AWB

Grünabfallsammelplatz
zwischen Körschfeld und Wannenäcker
ganzjährig: Samstag  10.00 - 14.00 Uhr
Oktober bis April: Mittwoch  14.00 - 17.00 Uhr

Containerstandorte
werktags  8.00 - 20.00 Uhr
Glas / Altkleider 
Plochinger Straße/Bauhof 
Uhlandstraße/Gemeindehalle 
Friedrich-List-Str./Wilhelm-Busch-Weg 
Parkplatz Sportanlage/Hintere Halde 
Haldenweg/Ecke Kirchhalde 

Warentauschtag
Gemeindehalle, Altbacher Straße
Samstag, 16. September 2023

Recyclinghof
Kirchstraße 
Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
Samstag  10.00 - 13.00 Uhr

Mittwoch, 20. September 2023
Rathaus-Apotheke Reichenbach, Tel.: 07153 - 5 41 72, 
Hauptstraße 11, 73262 Reichenbach
Donnerstag, 21. September 2023
Hirsch-Apotheke Köngen, Tel.: 07024 - 8 13 16, 
Hirschstraße 3, 73257 Köngen
Freitag, 22. September 2023
Apotheke Deizisau, Tel.: 07153 - 55 00 77, 
Plochinger Straße 40, 73779 Deizisau

Notdienst SHK-Innung
Sanitär Heizung Klempner Esslingen für den Bereich 
des Altkreises Esslingen
Bereitschaftsdienst von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
16.09.2023�17.09.2023, Flaschnerei Lohri, Baumreute 2, 
73730 Esslingen a. N., Tel. 0711-371186

AUF EINEN BLICK

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Deizisau

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Thomas Matrohs, Am 
Marktplatz 1, 73779 Deizisau, oder 
sein Vertreter im Amt.
Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de
Anzeigenverkauf: 
Telefon 07163 1209-500,  
uhingen@nussbaum-medien.de 

BEI NOTRUF ANGEBEN:
� Wo geschah es? 
� Was geschah? 
� Wie viele Verletzte?
� Welche Art der Verletzung?
� Warten auf Rückfragen!
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Deizisau ist eine moderne und familienfreundliche Gemeinde mit einer Vielzahl 
an Angeboten. Das neu eröffnete Kinderhaus Himmelblau ist eine viergruppige  
Einrichtung in kommunaler Trägerschaft für bis zu 76 Kinder im Alter von einem  
Jahr bis zum Schuleintritt. Unabhängig von Herkunft, Sprache, Religion,  
Geschlecht, Fähigkeiten oder eines Handicaps wird jedes Kind mit seiner Familie  
am Leben und Lernen im Kinderhaus angenommen und zur Teilhabe eingeladen.  
Für unser multiprofessionelles Team suchen wir Sie!  

Stellen & Profile 
 Praxisintegrierte Ausbildungsstellen 
 Berufspraktikum, Anerkennungspraktikum für die 

Ausbildungsberufe als Erzieher/in oder Sozialpäda-
gogische Assistenz (m/w/d) oder vergleichbares 

 Freiwilliges Soziales Jahr über unseren externen 
Träger und Kooperationspartner Kreisjugendring 
Esslingen e.V. 

 Studienpraktika und Schülerpraktika 
 Werkstudentenjobs mit einschlägigem Profil 
 Hospitationsmöglichkeiten zur Berufsorientierung 

 

 

 

Ansprechpartner & Kontaktdaten 
Haben Sie noch Fragen? Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu kommen!  
Unser Leitungsteam, Frau Märsch und Herr Kohn, stehen gerne für weitere Informationen 
zur Verfügung (Tel. 07153 - 6106 280). Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
senden Sie bitte in einem zusammengefügten PDF-Dokument (max. 4 MB) per Mail an: 
himmelblau@deizisau.de 

Stellen für  

Auszubildende, Praktikanten, Studierende, Werkstudenten, FSJ 
(m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Unser Angebot 
 vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Ge-

staltungsspielräumen als vollwertiges Team-Mitglied 
 moderner Praktikums-/Ausbildungsplatz mit digitaler 

Ausstattung (z.B. Gruppentablets, digitale Verwal-
tungssoftware inkl. Eltern-App) 

 qualitativ hochwertige Praxisstelle mit Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten und qualifizierter Anleitung 
(z.B. konkrete Einarbeitungsleitfäden, sowie professi-
onelle Teamsitzungen und organisierte Konzeptions-
wochen) 

Ihre Aufgabe ist es,  
 die Kinder in ihrem Alltag mit unserem Schwerpunkt 

Bewegung zu begleiten, zu fördern und zu betreuen. 
 auf Grundlage der pädagogischen Konzeption und 

des Schutzkonzeptes des Kinderhauses Himmelblau 
pädagogische Angebote mit zu gestalten und durch-
zuführen. 

 als Teil des Teams allen Anforderungen einer moder-
nen und agilen Betreuungseinrichtung gerecht zu 
werden. 
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Gemeinde Deizisau
Am Marktplatz 1
73779 Deizisau
Tel: 07153/7013-37
Fax: 07153/7013-40
E-Mail: kultur@deizisau.de

Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2023

Name

Verein/Betrieb

Anschrift

Telefon/Fax E-Mail

Mobilnummer am Veranstaltungstag erreichbar unter: 

 

Ganzer Stand Größe L x B 3,50 x 0,95 m 35,00 €
Halber Stand Größe L x B 1,75 x 0,95 m 17,50 €
Eigener Stand Größe L x B m 20,00 € (Bitte angeben)

Geräteanzahl KW (Energiebedarf unbedingt angeben)

Strombedarf für:

Sonstiges:

Schankerlaubnis  10,00 €

_______________ ____________________________
Datum Unterschrift 

Bewerbung um einen Standplatz auf dem 
Deizisauer Weihnachtsmarkt 2023 am Sonntag, 10.12.2023

Kaffeemaschine

Ich bewerbe mich um einen Standplatz auf dem Deizisauer Weihnachtsmarkt 2023 mit dem oben 
angegebenen Warenangebot.
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Marktordnung für den Deizisauer Weihnachtsmarkt. Änderungen 
meiner Daten sowie einen möglichen Rücktritt von meiner Bewerbung teile ich der Gemeinde Deizisau 
umgehend schriftlich mit.

Angebot - genaue und vollständige Beschreibung der zum Verkauf vorgesehenen Waren und Leistungen

(Nur bei Abgabe von alkoholischen Getränken)

 
Glühweinkocher
Waffeleisen





Amtsblatt der Gemeinde Deizisau · Freitag, 15. September 2023 · Nr. 37  | 15

Marktordnung Deizisauer Weihnachtsmarkt

1.  Allgemeines
  Der Weihnachtsmarkt �ndet jährlich am 2. Adventssonn-

tag in Deizisau statt. Veranstalter des Weihnachtsmarktes 
ist die Gemeinde Deizisau.

 Die Marktzeiten sind: Sonntag von 11:00 - 19:00 Uhr.
  Am Markttag müssen die Verkaufsstände ab 11:00 Uhr 

bis 19:00 Uhr besetzt und betrieben werden.

2.  Anmeldung
  Der Deizisauer Weihnachtsmarkt richtet sich an Vereine, 

kulturelle und soziale Organisationen sowie Handwerks- 
und Gewerbetriebe, die ein dem Weihnachtsmarkt kon-
formes Angebot bereithalten.

  Interessenten melden sich bei der Gemeinde Deizisau 
unter der E-Mail-Adresse kultur@deizisau.de. Sie bekom-
men daraufhin das Bewerbungsformular zugesandt.

  Der Bewerbungszeitraum ist ab dem 15. September 
bis spätestens 15. Oktober 2023.

  Anmeldungen, die nach dem 15. Oktober eingehen, kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden.

  Das Bewerbungsformular wird ebenfalls im Amtsblatt 
der Gemeinde Deizisau sowie auf der Webseite unter 
www.deizisau.de verö�entlicht.

  Zeitnah nach der Bewerbung für den Weihnachtsmarkt 
erhalten die Marktteilnehmenden die Gebührenrech-
nung.

3.  Marktabgaben/-gebühren
 a.   Für die Zulassung zum Weihnachtsmarkt wird eine 

Gebühr erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich 
nach dem angebotenen Sortiment und wird jährlich 
neu festgesetzt. Diese Gebühr beinhaltet die Kosten 
für Organisation, Werbung, das künstlerische Rah-
menprogramm, die Nutzung des Geschirrmobils so-
wie die Restmüllentsorgung � ausgenommen Papier, 
Glas, Fette und grüner Punkt.

 b.   Die Standgebühr muss im Voraus, 14 Tage nach Rech-
nungseingang, auf das angegebene Konto unter An-
gabe des Verwendungszwecks und der Rechnungs-
nummer eingegangen sein, spätestens jedoch zum 
30. Oktober des aktuellen Jahres.

 c.   Bei Nichteingang der Standgelder bis zu diesem Fäl-
ligkeits-Zeitpunkt wird der Standplatz anderweitig 
vergeben.

 d.  Standgebühren für Stände
  gemeindeeigener ganzer Stand  EUR 35,00
  (3,50 m x 0,9 m) 
  gemeindeeigener halber Stand  EUR 17,50
  (1,75 m x 0,9 m) 
  Eigene Stände        EUR 20,00
  (3x3 m Pavillon ohne Werbung)
  Im Falle einer Stornierung bis zum 15. November des Jah-

res wird die Standgebühr vollumfänglich erstattet.

4.  Zulassung und Platzzuteilung
 a.   Ein Anspruch auf Teilnahme am Markt besteht nicht. 

Die Gemeinde entscheidet jeweils über die Teilnahme.
 b.   Die Zulassung zu dem Weihnachtsmarkt kann aus 

sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere, 
wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht aus-
reicht, von der Gemeinde versagt werden. Darüber 
hinaus können einzelne Produkte aus dem Sortiment 
gestrichen werden.

 c.   Die Platzzuteilung erfolgt durch die Gemeindeverwal-
tung. Der Anspruch auf einen bestimmten Standplatz 
besteht nicht. Die erforderlichen ö�entlich-rechtli-
chen Genehmigungen werden durch die Gemeinde 
eingeholt.

5.  Auf- und Abbau
 a.   Mit dem Aufbau darf am Markttag ab 8:00 Uhr be-

gonnen werden. Frühere Aufbauarbeiten sind nicht 
gestattet. Bauten, die eigenmächtig und am falschen 
Standplatz errichten wurden, sind untersagt und ge-
gebenenfalls unverzüglich abzubauen.

 b.   Die Grenzen der zugeteilten Plätze und die genehmig-
ten Standgrößen dürfen nicht überschritten werden.

 c.   Stützen, Anker, Streben usw. dürfen nur im Einver-
ständnis mit dem Beauftragten der Gemeinde Deizi-
sau eingeschlagen werden, sofern diese Befestigun-
gen für die Standsicherheit unbedingt erforderlich 
sind. Der Marktteilnehmer/die Marktteilnehmerin ist 
zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
unverzüglich nach dem Abbau verp�ichtet.

 d.   Während der Ö�nungszeiten des Marktes ist das 
Befahren mit Fahrzeugen des Marktbereiches zum 
Be- und Entladen untersagt. Zur Anlieferung des Ver-
kaufsstandes und des Sortimentes darf vor und nach 
den Ö�nungszeiten in den Marktbereich eingefahren 
werden. Rettungswege für Sanitätsdienste und Feu-
erwehr müssen dabei frei bleiben.

6.  Verkaufsstände
 a.   Für die Teilnahme am Weihnachtsmarkt ist ein Stand 

zwingend erforderlich. Die Gemeinde stellt eine be-
grenzte Anzahl von Ständen zum Verleih zur Verfügung.

 b.   Eigene Stände müssen neutral und ohne Werbean-
bringung gestaltet sein.

 c.   Sonnenschirme, Planen u.s.w. die in den unmittelba-
ren Marktbereich hineinragen, sind nicht gestattet.

 d.   Zur Zubereitung von Speisen oder Lagerung von Wa-
ren ist maximal ein zusätzlicher Pavillon (Maße 3x3 m) 
hinter dem Stand zugelassen. Weitere Aufbauten sind 
nicht zulässig. Werbung für den Verkauf eigener Pro-
dukte ist gestattet.

 e.   Pro Stand sind maximal 2 Stehtische im Publikumsbe-
reich erlaubt, weitere Stehtische oder Biertischgarni-
turen sind nicht gestattet.

 f.   Die Aufstellung von Lautsprechern und/oder Musik-
wiedergabegeräten ist nicht erlaubt.

 g.   Alle Materialien, die für den Standbau verwendet wer-
den, sind in neutralem Erscheinungsbild zu halten, 
Werbeaufschriften von Firmen/Unternehmen sind 
nicht gestattet. Werbung für den Verkauf der eigenen 
Produkte und des eigenen Vereins oder Organisation 
ist gestattet.

 h.   Die Stände sind mit Lichterketten ausgestattet. Da-
mit eine weihnachtliche Stimmung entsteht, sind die 
Stände weihnachtlich zu gestalten, Tannenreisig liegt 
für die Marktteilnehmenden bereit.

 i.   Die Verkaufsstände sind nach Ende des Weihnachts-
marktes unverzüglich abzubauen.

 j.   Die gemieteten Marktstände sind nach Marktende 
abzudekorieren, wozu auch u. a. die Entfernung der 
Nägel, Pinnadeln und Tackerklammern gehört. Das 
Dach und die Seitenwände müssen abgebaut und zu-
sammengelegt werden.

 k.   Der Standplatz ist ordnungsgemäß und sauber zu 
verlassen!

 l.   Unsauber verlassene Stand�ächen werden auf Kosten 
des Marktteilnehmers gereinigt und diesem in Rech-
nung gestellt.

7.  Strom
 a.   Jeder Marktteilnehmer muss alle eingesetzten Elekt-

rogeräte im Voraus anmelden, nur so kann das Strom-
netz bedarfsgerecht eingerichtet werden. Die elektri-
sche Ausrüstung des Standes muss in einwandfreiem 
Zustand sein und den VDE-Vorschriften entsprechen.
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 b.  Elektrogeräte mit mehr als 3 KW/h sind nicht erlaubt.
 c.   Die Nutzung von Starkstrom muss bei der Gemeinde 

beantragt werden; ein eigener Adapter muss mitge-
bracht werden.

 d.   Die Entnahme von Strom zu Heizzwecken ist unter-
sagt! Heizöfen sind nicht zugelassen.

 e.   Die Stromverteilung wird von der Marktaufsicht fest-
gelegt. Auf dem Gelände sind Abgabepunkte vorhan-
den, von denen der Strom für ihren Stand, der bei uns 
angemeldet ist, beziehen können. Dieser wird von der 
Marktaufsicht mitgeteilt.

 f.   Für den Außenbereich sind geeignete Kabeltrom-
meln mitzubringen.

 g.   Bei der Kabelführung ist darauf zu achten, dass kei-
ne Kurzschlussgefahr entstehen kann. Die Kabel sind 
hinter den Ständen zu verlegen.

8.  Gas
 a.   Gebrauchs- und Betriebsvorschriften für Flüssiggas-

Flaschen sowie die Brandschutzmaßnahmen bei 
Veranstaltungen und Märkten sind strengstens ein-
zuhalten.

 b.   Es dürfen nur Gasgeräte betrieben werden, die über 
eine aktuelle, zerti�zierte Prüfplakette (nicht älter als 
zwei Jahre) verfügen.

 c.   Es dürfen max. zwei Gas�aschen im Stand stehen. 
Diese müssen aufrecht stehend angeschlossen wer-
den und für unbefugte Personen unzugänglich ge-
macht werden. Die Standsicherheit der Gas�asche 
muss gewährleistet werden.

   Stände mit gewerblichen Flüssiggasanlagen müs-
sen auf Au�orderung vor Beginn des Marktes einen 
aktuellen gültigen Prüfnachweis nach DGUV 79 der 
Marktaufsicht vorlegen.

9.  Brand- und Katastrophenschutz
 Zur Verhütung von Personen- und Sachschäden sind:
 a.   Fritteusen und andere mit Fett betriebene Geräte zum 

Rücken des Marktstandes (weg vom Besucher) auszu-
richten. Bei Verwendung von Fritteusen ist zusätzlich 
eine Löschdecke oder ein spezieller Fettbrandlöscher 
selbst zu organisieren und bereitzuhalten.

 b.   an jedem Verkaufsstand ein Feuerlöscher mit mind. 
6 kg Löschmitteleinheiten selbst zu organisieren und 
bereitzuhalten.

 c.   sämtliche Stände und Verkaufseinrichtungen sicher 
und standfest aufzustellen und soweit erforderlich, 
gut zu befestigen.

 d.   bei aufkommendem starken Wind alle mit Planen 
oder sonst wie abgedeckten Verkaufsstände durch 
geeignete Maßnahmen schnell und wirksam so zu 
sichern, dass Gegenstände weder weggerissen noch 
umhergeschleudert werden und u.U. vollständig zu 
räumen.

10.  Besondere Hinweise für alle Marktteilnehmer, die ein 
Verpflegungsangebot anbieten

  Folgende Regelungen sind von jedem, der einen Stand 
betreibt, an dem gekocht bzw. gebraten wird oder Waren 
abgegeben werden, die nicht in Fertigpackungen sind, 
eingehalten werden:

 a.   Die Ausgabe von Einweg-Plastikgeschirr ist untersagt, 
erlaubt ist Einweggeschirr aus recycelbaren (Pappe) 
oder kompostierbaren Materialien (Holz, Bambus, �) 
sowie Mehrweggeschirr.

 b.   Lebensmittel müssen vor Verunreinigung durch un-
sachgemäße Behandlung sowie Staub, Schmutz, Wit-
terungsein�üsse u.s.w. und vor nachteiliger Beein�us-
sung durch Besucher und Tiere geschützt sein.

 c.   Der Stand muss nach oben geschützt sein und drei 
fest umschlossene Seiten haben.

 d.   O�ene Lebensmittel müssen an der Vorderseite des 
Verkaufsstandes durch eine ausreichende Abschir-
mung (z.B. vor Husten, Niesen oder Anfassen durch 
Kunden und/oder Passanten) geschützt werden 
�Spuckschutz� (z.B. Verwendung von Klarsichthauben 
für Kuchen oder Frischhaltefolie zum Abdecken).

 e.   Es muss eine Handwaschgelegenheit mit �ießend 
warmem Wasser vorhanden sein (z. B. aus einem 
Warmwasserkessel mit Hahn und Heizspirale) sowie 
ein Seifenspender (mit Pumpsystem) und Einmal-
handtücher (z. B. Küchenrolle). Bei der Abgabe von 
verpackten oder nicht leicht verderblichen Lebens-
mitteln ist �ießend Kaltwasser ausreichend.

 f.   Das Abwasser kann in einen Au�angeimer mit Deckel 
(mind. 10 l) oder per Schlauchanschluss zur Abwas-
serleitung in den Ortskanal geleitet werden.

 g.   Wasser für die Herstellung und Behandlung von Le-
bensmitteln sowie zum Reinigen von Gerätschaften 
und Geschirr muss Trinkwasserqualität haben.

 h.   Sauberes Geschirr ist getrennt von Schmutzgeschirr 
zu lagern und muss vor Verschmutzung geschützt 
werden.

 i.   Die Arbeits�ächen müssen sauber, glatt und leicht zu 
reinigen sein.

 j.   Die Kennzeichnung der Lebensmittel, d.h. mindes-
tens [1] die Verkehrsbezeichnung des Lebensmittels 
und [2] die enthaltenen Zusatzsto�e wie z. B. Farb-
sto�e, Konservierungssto�e, Phosphate oder auch 
Ko�ein bei Erfrischungsgetränken erfolgt auf einem 
Preisaushang oder in einer Speisekarte.

 k.   Persönliche Kleidung und Gegenstände dürfen im Zu-
bereitungsbereich nicht o�en aufbewahrt werden.

 l.   Für Beschäftigte an Ständen mit Lebensmittelverkauf 
steht eine Toilette im Rathaus zur Verfügung.

11. Jugendschutz
 a.   Die Bestimmungen zum Schutze der Jugend in der 

Ö�entlichkeit in der jeweils geltenden Fassung sind 
genau zu beachten. Der vorgeschriebene Aushang 
muss deutlich sichtbar angebracht sein. Kind im Sin-
ne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht vierzehn, Ju-
gendlicher wer vierzehn, aber noch nicht achtzehn 
Jahre alt ist.

 b.   In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öf-
fentlichkeit dürfen Branntwein, branntweinhaltige 
Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht 
nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und 
Jugendliche sowie andere alkoholische Getränke an 
Kinder und Jugendliche unter sechzehn Jahren we-
der abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet 
werden.

 c.   Dies gilt nicht, wenn Jugendliche von einem Erzie-
hungsberechtigten begleitet werden. Grundsätzlich 
dürfen Minderjährige nur beim Ausschank/Verkauf 
von Alkohol eingesetzt werden, wenn eine erwach-
sene Person diesen lückenlos überwacht. Die er-
wachsene Person hat die Aufsichtsp�icht und haftet 
im Falle von unzulässiger Abgabe oder Eigenkonsum 
� eine entsprechende Ermahnung oder ein Verbot 
reichen nicht aus. Völlig ausgeschlossen ist der Aus-
schank/Verkauf solchen Alkohols durch Minderjähri-
ge, den sie aufgrund der Altersbeschränkung nach § 
9 des Jugendschutzgesetzes selbst nicht konsumie-
ren dürfen.

 d.   Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz gelten als 
Ordnungswidrigkeit.



Amtsblatt der Gemeinde Deizisau · Freitag, 15. September 2023 · Nr. 37  | 17

12. Haftungsbestimmungen
 a.   Mit der Zuteilung von Standplätzen entsteht kein Ver-

wahrungs- oder Bewachungsvertrag.
 b.   Die Versicherung der Stände und der lagernden 

Waren u.s.w. gegen Feuerschäden, Diebstahl, Witte-
rungsein�üsse, Haftp�icht u.s.w. ist grundsätzlich Sa-
che des Marktteilnehmers.

 c.   Die Marktteilnehmer haften für alle Schäden, die 
während der Dauer des Marktes sowie des Auf- und 
Abbaus der Stände durch ihre Tätigkeit an fremdem 
Eigentum entstehen.

 d.   Der Marktteilnehmer haftet für die Folgen aus der 
Verletzung der standbedingten P�icht und stellt den 
Veranstalter von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

13. Gewerberecht
 a.  Am Stand ist ein ausreichend großes, deutlich sicht- 

und lesbares Namensschild mit Vor- und Familienname 
des verantwortlichen Marktteilnehmers anzubringen.

 b.   Es ist ein Preisverzeichnis von allen angebotenen Wa-
ren auszulegen, aufzuhängen oder an jedem Artikel 
ein Preisschild anzubringen.

 c.   Beim Verkauf von Getränken ist darauf zu achten, dass 
mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer ist 
als das günstigste alkoholische Getränke (bezogen 
auf den Literpreis).

14. Datenschutz
 a.   Bei Anfragen werden durch die Gemeinde nach Bedarf 

Name, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse erfasst. Die-
se Daten werden nur zur Bearbeitung bzw. zur Beant-
wortung des Anliegens genutzt. Bei Servicedienstleis-
tungen, bei denen personenbezogenen Daten erfasst 
werden, ist eine Einwilligung zwingend erforderlich. 
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsplicht werden 
die Daten rechtskonform gelöscht.

 b.  Fotos auf der Veranstaltung
   Wir weisen darauf hin, dass von der Gemeinde beauf-

tragte Fotografen bei Veranstaltungen Fotos anfertigen. 
Diese Fotos werden von der Gemeinde für die Presse- 
und Ö�entlichkeitsarbeit verwendet. Personen, die eine 
Aufnahme ablehnen, werden nicht fotogra�ert. Der 
Speicherung wie der Verwendung zu oben genannten 
Zwecken kann jederzeit widersprochen oder die Lö-
schung (per Brief, Fax oder E-Mail) verlangt werden.

Gemeinde Deizisau
September 2023

Verabschiedung Frau Hagenmüller

Langjährige Mitarbeiterin der Gemeinde Deizisau verab-
schiedet
Nach über 25 Jahren Tätigkeit bei der Gemeinde Deizisau wur-
de Frau Hagenmüller nun von Herrn Bürgermeister Thomas 
Matrohs in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Frau Hagenmüller war als Einsatzleiterin für die Nachbar-
schaftshilfe in der Krankenp�egestation Altbach-Deizisau 
tätig. Dabei engagierte sich Frau Hagenmüller zusätzlich in 
den Bereichen Seniorenberatungsstelle und Seniorenwohn-
anlage. Eine Zeit lang war Frau Hagenmüller nebenbei als 
Geschäftsführerin der Kernzeitbetreuung an der Grundschu-
le Deizisau eingestellt. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit 
verfügte Frau Hagenmüller über einen großen Erfahrungs-
schatz sowie ein außerordentliches Einfühlungsvermögen. 
Dank ihrer Einsatzbereitschaft sorgte Frau Hagenmüller all 
die Jahre für die bedarfsgerechte Versorgung und Unterstüt-
zung hilfsbedürftiger Menschen.

Frau Hagenmüller wird uns mit ihrer äußerst wertschätzen-
den und loyalen Art sehr fehlen. Wir wünschen Frau Hagen-
müller für ihre Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und be-
danken uns für ihre zuverlässige und vertrauensvolle Arbeit 
über die vielen Jahre.

Neue Einsatzleiterin stellt sich vor

Am 15.04.2023 wurde Jana Schwitalik 
(links im Bild) von Alisa Spannbauer (Ge-
schäftsführerin der Krankenp�egestati-
on Altbach-Deizisau) bei der Nachbar-
schaftshilfe willkommen geheißen.
Nach einer gemeinsamen Übergangszeit 
hat Frau Schwitalik nun seit 01.08.2023 
o�ziell die Einsatzleitung der Nachbar-
schaftshilfe von Frau Hagenmüller über-
nommen.

Bereits seit Oktober 2020 war sie als Nachbarschaftshelferin 
in Altbach und Deizisau tätig. Ihre daraus gewonnenen Er-
fahrungen kann sie nun gut in ihr neues Aufgabengebiet mit 
einbringen.
Frau Schwitalik ist in der Regel donnerstags von 9.00 bis 
11.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Krankenp�egestation 
Altbach-Deizisau (Esslinger Straße 7) zu erreichen (E-Mail: 
nachbarschaftshilfe@deizisau.de; Telefon: 07153 22049).
Für ihre Tätigkeit wünschen wir Frau Schwitalik alles Gute.

Fälligkeit der 3. Abschlagszahlung 2023 für Wasser, 
Schmutz- u. Niederschlagswassergebühren

Am 30.09.2023 ist die dritte Abschlagszahlung für 2023 für 
Wasser, Schmutz- u. Niederschlagswassergebühren fällig. 
Die Zahlung muss bis spätestens zu der obigen Fälligkeit bei 
der Gemeindekasse eingegangen sein. Barzahler werden 
gebeten, diesen Zahlungstermin unbedingt einzuhalten, 
um unnötige Mahngebühren und Säumniszuschlägen zu 
vermeiden. Bei Abbuchern wird zu der oben genannten Fäl-
ligkeit abgebucht.

Der Abschlagsbetrag ist auf dem Vorauszahlungsbe-
scheid 2023 für Wasser und Abwasser vom 10.02.2023 
auf der zweiten Seite mittig abgedruckt. Er wurde auf-
grund des Wasserverbrauchs 2022 sowie der versiegel-
ten Fläche und der aktuell geltenden Preise ermittelt. 
Die Verbrauchsgebühr beträgt in 2023 je Kubikmeter 
Wasser 2,54 € plus 7 % USt. und je Kubikmeter Schmutz-
wasser 3,31 € sowie je m² versiegelter Fläche 0,38 € Nie-
derschlagswassergebühr. Die Grundgebühr beträgt für 
den üblichen Wasserzähler Q3 4 (QN 2,5) 1,50 € pro Mo-
nat plus 7 % USt.
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-------- ----------------------------------------------------------------

Lastschriftmandat
Angaben zum Zahlungsempfänger
Bürgermeisteramt Deizisau - Gemeindekasse
Am Marktplatz 1, 73779 Deizisau
Gläubiger-Identi�kationsnummer: DE94ZZZ00000207409
Umfang der Ermächtigung/Mandatsreferenz
Folgende bis zum Widerruf dieser Einzugsermächtigung an-
fallenden Steuern und Abgaben

Grundsteuer 5.0100._________________________________

Gewerbesteuer 5.0101. ______________________________

Hundesteuer 5.0102. ________________________________

Miete 5.0211. ______________________________________

Pacht 5.0213. ______________________________________

Wasserzins u. Entwässerungsgebühren 5.8888. ___________

für das Gebäude  ___________________________________

Gebühren Nachbarschaftshilfe/Krankenp�egestation

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die oben genannte Behörde, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der oben genannten Behör-
de auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis für Unternehmer: Die Firma ist nicht berechtigt, 
nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasten-
den Betrags zu verlangen. Die Firma ist berechtigt, ihr Kre-
ditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften 
nicht einzulösen.

Hinweis für Sonstige: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastdatum, die Erstattung des belas-
tenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Angaben zum Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Name, Vorname/Firma _______________________________

Straße, Hausnummer ________________________________

PLZ, Ort  __________________________________________

Kreditinstitut (Name) ________________________________

BIC  ______________________________________________

IBAN 

DE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__________________________________________________

Ort, Datum 

__________________________________________________

Unterschrift des Kontoinhabers

-------- ----------------------------------------------------------------

Informationen zur Straßenbaumaßnahme  
Plochinger Straße in Deizisau

Die Gemeinde Deizisau, das Straßenbauamt des Landkrei-
ses Esslingen sowie die ausführende Bauunternehmung 
Julius Bach informieren Sie über den Verlauf der Straßen-
arbeiten.

Die Arbeiten im BA1 kommen gut voran.

Die Herstellung der Rinnenplatten/P�asterstreifen am Fahr-
bahnrand sind in der KW 37 und KW 38 vorgesehen.

Das Abfräsen der Fahrbahn auf der gesamten Breite sowie 
Austausch der Schachtabdeckungen sind in der KW 39 vor-
gesehen.

Es kommt zu erheblichen Behinderungen für die Zufahrt zu 
Ihren Gebäuden.
Teile der Zugangsbereiche können angekeilt werden, doch 
muss damit gerechnet werden, dass teilweise und vor al-
lem in der KW 39 keine Zufahrt zum Gebäude möglich sein 
wird.

Alle benötigten Fahrzeuge sollten außerhalb geparkt wer-
den.

Genauere Angaben über weitere Termine, Dauer der Arbei-
ten und Behinderungen erhalten Sie über den Polier der 
Baustelle vor Ort oder dem Bauleiter Herr Schwan - Tel. 0711 
/ 78487-19.

Wir bitten Sie ebenfalls die Müllbehälter ggf. zu kennzeich-
nen und in den Einmündungsbereichen der Seitenstraßen 
(Bismarckstr./Hermannstr./Blumenstr./Gutenbergstr.) abzu-
stellen.

Das Müllabfuhrunternehmen hat hierbei eine bessere Zu-
gänglichkeit und kann die Abfallbehälter leeren.

Sollten Sie dabei Hilfe benötigen, können Sie sich gerne 
an das Personal der Baustelle wenden.

Mit Behinderungen durch Absperrungen / Parkverboten 
und Baufahrzeugen auf der Fahrbahn und den Gehwegen 
ist während der gesamten Bauzeit zu rechnen.

Über den Baufortschritt werden Sie informiert.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Die Pacht für landwirtschaftliche Flächen ist am 
01.10.2023 fällig

Die Gemeinde Deizisau möchte Sie daran erinnern, dass am 
01.10.2023 die Zahlung der Pacht für landwirtschaftliche 
Flächen für das Jahr 2023 fällig ist. Bitte überweisen Sie den 
Betrag rechtzeitig an unsere Gemeindekasse.

Die Höhe des fälligen Pachtbetrages entnehmen Sie bitte 
Ihrem Pachtvertrag.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass keine 
Pacht-Zahlungsau�orderungen verschickt werden.

Alle Zahlungsp�ichtigen, die uns bereits ein Lastschriftman-
dat erteilt haben, wird der fällige Betrag pünktlich zum Fäl-
ligkeitstermin eingezogen.

Bei Zahlungsp�ichtigen, die uns noch kein Lastschriftman-
dat erteilt haben, empfehlen wir, um unnötige Mahngebüh-
ren und Säumniszuschläge zu vermeiden, dies mit dem bei-
liegendem Vordruck nachzuholen.
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-------- ----------------------------------------------------------------

Lastschriftmandat
Angaben zum Zahlungsempfänger
Bürgermeisteramt Deizisau - Gemeindekasse
Am Marktplatz 1, 73779 Deizisau
Gläubiger-Identi�kationsnummer: DE94ZZZ00000207409
Umfang der Ermächtigung/Mandatsreferenz
Folgende bis zum Widerruf dieser Einzugsermächtigung an-
fallenden Steuern und Abgaben

Grundsteuer 5.0100._________________________________

Gewerbesteuer 5.0101. ______________________________

Hundesteuer 5.0102. ________________________________

Miete 5.0211. ______________________________________

Pacht 5.0213. ______________________________________

Wasserzins u. Entwässerungsgebühren 5.8888. ___________

für das Gebäude  ___________________________________

Gebühren Nachbarschaftshilfe/Krankenp�egestation

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die oben genannte Behörde, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der oben genannten Behör-
de auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis für Unternehmer: Die Firma ist nicht berechtigt, 
nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasten-
den Betrags zu verlangen. Die Firma ist berechtigt, ihr Kre-
ditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften 
nicht einzulösen.

Hinweis für Sonstige: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastdatum, die Erstattung des belas-
tenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Angaben zum Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Name, Vorname/Firma _______________________________

Straße, Hausnummer ________________________________

PLZ, Ort  __________________________________________

Kreditinstitut (Name) ________________________________

BIC  ______________________________________________

IBAN 

DE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__________________________________________________

Ort, Datum 

__________________________________________________

Unterschrift des Kontoinhabers

-------- ----------------------------------------------------------------

Landratsamt

Landkreis verlängert Verbot der Wasserentnahme 
aus Oberflächengewässern

Die seit Anfang Juli geltende Rechtsverordnung, die die Was-
serentnahme aus Ober�ächengewässern untersagt, wird bis 
30.09.2023 verlängert.
�Zwar hatten wir während der letzten Tage zum Teil ergiebige 
Niederschläge im Landkreis Esslingen. Allerdings führen diese 
voraussichtlich nur zu einer kurzfristigen Erhöhung der Gewäs-
serpegel�, sagt Dr. Katrin Ilg, die das Amt für Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz am Landratsamt Esslingen leitet. �Genauso 
war es auch während der niederschlagsreichen Zeit Ende Juli 
Anfang August. Die Böden und die Vegetation nehmen den 
Großteil der Niederschläge auf, eine nachhaltige Entspannung 
der Niedrigwassersituation ist momentan noch nicht in Sicht.�
Die Rechtsverordnung untersagt das Schöpfen �von Hand� 
mit Eimern oder Gießkannen, den sogenannten Gemeinge-
brauch. Die Entnahme mittels einer Pumpe ist unabhängig 
der Rechtsverordnung ohne wasserrechtliche Erlaubnis ver-
boten. Ebenfalls reglementiert ist die Entnahme größerer 
Wassermengen, für die eine wasserrechtliche Erlaubnis er-
forderlich ist: in den Au�agen ist ein Pegel festgesetzt, unter-
halb dessen die Wasserentnahme untersagt ist.
Die Pegel im Landkreis können auf der Homepage der Hoch-
wasservorhersagezentrale Baden-Württemberg abgefragt 
werden (www.hvz.baden-wuerttemberg.de). Die aktualisierte 
Rechtsverordnung ist auf der Internetseite des Landratsamtes 
Esslingen (www.landkreis-esslingen.de) in der Rubrik �Bürger-
service - Ö�entliche Bekanntmachungen� verö�entlicht.
Weitere Informationen
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Dr. Beate Baier, 
Telefon 0711 3902 42490 oder 
E-Mail: Wasserwirtschaft@LRA-ES.de

Obstannahmestellen im Landkreis Esslingen auf 
einen Blick

Interaktive Kreiskarte bietet nützliche Infos auch online
Wo wird im Landkreis Esslingen überall Streuobst angenom-
men? Die Obst- und Gartenbauberatung des Kreises hat alle ge-
meldeten Annahmestellen auf einer interaktiven Landkreiskar-
te verzeichnet. Die Landkreiskarte �Obstannahmestellen� steht 
auf der Webseite des Landkreises Esslingen www.landkreis-ess-
lingen.de unter dem Stichwort �Bürgerservice/Kreiskarten A-Z� 
und ist mit der Stichwortsuche, Eingabe �Obstannahmestellen�, 
zu �nden. Mit einem Klick auf die einzelnen Annahmestellen 
erhält man alle Angaben wie Kontaktdaten, Ö�nungszeiten 
und weitere nützliche Hinweise, wie beispielsweise Möglichkei-
ten für eine Bag-In-Box-Abfüllung. Diese Informationen gibt es 
alternativ auch in einer Übersichtstabelle, die an der gleichen 
Stelle auf der Webseite verö�entlicht ist. Die Tabelle kann auch 
telefonisch oder per E-Mail angefordert werden bei der Obst- 
und Gartenbauberatung, Jens Häußler, E-Mail Haeussler.Jens@
LRA-ES.de, Telefon 0711-3902-42421. Obstannahmestellen im 
Landkreis Esslingen, welche noch nicht erfasst sind oder ihre 
Daten aktualisiert haben, können sich gerne bei der Obst- und 
Gartenbauberatung des Landkreises melden.
Wer seine Obstbäume nicht selbst abernten kann oder will, kann 
zudem die Bäume mit einem �Gelben Band� kennzeichnen und 
damit für die Ernte durch Dritte freigeben. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, mit einer kostenlosen Annonce in der Streuobst-
wiesenbörse Interessenten für das Obst zu �nden. Informatio-
nen darüber stehen ebenfalls auf der Webseite des Landkreises 
unter dem Stichwort �Obst- und Gartenbauberatung�.
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Hilfe für den Wald im Klimawandel

Bodenschutzkalkung für Wälder im Landkreis Esslingen 
per Helikopterbefliegung
Um die Fruchtbarkeit der Waldböden zu erhalten und die 
Lebensgemeinschaft Wald im Zeitalter des Klimawandels 
zu stärken, wird im Landkreis Esslingen in den Kommunal-
wäldern in Schlaitdorf, Weilheim an der Teck und Kirchheim 
unter Teck vom 11. bis 22. September eine Bodenschutzkal-
kung durchgeführt. Dabei wird per Helikopterausbringung 
eine Fläche von rund 450 Hektar gekalkt. Während der Be�ie-
gung sind die bearbeiteten Waldgebiete abschnittsweise für 
Waldbesucherinnen und -besucher gesperrt. Da die Kalkung 
trockene Witterung voraussetzt, kann sich bei Regenwetter 
der Ausbringungszeitraum etwas nach hinten verschieben.
Die Bodenschutzkalkung startet am 11. September in 
Schlaitdorf, wo an zwei Tagen die Waldteile �Schaichberg� 
und �Haierlanden� be�ogen werden. Es folgen in Weilheim 
die Waldteile �Egen�rst�, �Wolfscherre� und �Unterdiebel�. 
Ab dem 18. September wird dann für eine Woche in Kirch-
heim der Talwald bearbeitet. Der Kirchheimer Talwald, es 
handelt sich hier um den Wald bei den Bürgerseen, wird 
voraussichtlich am 20. September für Waldbesucher kom-
plett gesperrt. An diesem Tag ist auch der Parkplatz bei den 
Bürgerseen gesperrt sowie der Waldweg �Herrschaftsweg�, 
der eine beliebte Verbindungsstrecke für Radfahrer von 
den Bürgerseen in Richtung Nürtingen ist. An den ande-
ren Tagen ist der Parkplatz an den Bürgerseen sowie der 
�Herrschaftsweg� geö�net, jedoch gibt es Waldsperrungen 
in Teilabschnitten.
Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Kalkmaterial 
besteht nicht, trotzdem werden die Waldgebiete während 
der Be�iegung aus Sicherheitsgründen gesperrt. �Diese 
Sperrhinweise müssen beachtet werden, denn es ist mit 
einem erhöhten LKW-Verkehr aufgrund der Materialanlie-
ferungen sowie gelegentlich mit herabfallenden Klumpen 
verbackenen Kalkstaubs aus dem Streukübel des Helikop-
ters zu rechnen�, so die stellvertretende Forstamtsleiterin 
Sandra Neuwersch.
Die bundesweite Bodenzustandserhebung hat gezeigt, dass 
eine gezielte Kalkung von Wald�ächen die vom Menschen 
verursachte Versauerung der Waldböden abmildert, die 
Bäume in ihrer Vitalität und Widerstandskraft gegenüber 
Trockenheit stärkt und ein reiches Bodenleben fördert. Ge-
sunde Waldböden sind eine Grundvoraussetzung für ein 
vielfältiges Bodenleben und stabile Waldbestände. Mit der 
Ausbringung von Kalk wird der wurzelschädigenden, men-
schengemachten Versauerung der Waldböden entgegen-
gewirkt, die natürlichen Regenerationsprozesse der Böden 
werden unterstützt, so das Forstamt.
Die Bodenschutzkalkung ist Teil der Strategie zum Nachhal-
tigkeitsmanagement der Landesforstverwaltung und wird 
von der Europäischen Union gefördert. Die Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg hat auf 
der Grundlage von standortskundlichen und bodenkund-
lichen Untersuchungen einen Maßnahmenplan erarbeitet. 
Auf Basis des Maßnahmenplanes wurde die Bodenschutz-
kalkung im Landkreis Esslingen geplant.

Sonstige öffentliche Mitteilungen

B 10: Sanierung des Geh- und Radweges zwischen 
Esslingen Berkheimer Straße und Esslingen  
Hammerschmiede (Landkreis Esslingen)

Vollsperrung des Geh- und Radweges ab Montag, 18. 
September 2023, 8:00 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 
20. Dezember 2023
Das Regierungspräsidium Stuttgart wird den schadhaften 
Geh- und Radweg zwischen Esslingen Berkheimer Straße 
und Esslingen Hammerschmiede sanieren. Ab Montag, 18. 
September 2023, 8:00 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 20. 
Dezember 2023, muss somit der Geh- und Radweg zwischen 
der Berkheimer Straße und der Hammerschmiede in Esslin-
gen an der B 10 voll gesperrt werden. Die Vollsperrung ist 
erforderlich, da die Erneuerung des Geh- und Radweges nur 
in einem Zug auf der gesamten Breite erfolgen kann.
Aufgrund von Schlaglöchern und Rissen im Asphalt, ver-
drückten und verschobenen Randeinfassungen und insbe-
sondere durch beschädigte Entwässerungseinrichtungen 
ist die Sanierung dringend notwendig. Zum Schutz der Fuß-
gängerinnen und Fußgänger sowie der Radfahrerinnen und 
Radfahrer wird außerdem zwischen der Fahrbahn der B 10 
und dem Geh- und Radweg die sogenannte passive Schutz-
einrichtung (Schutzplanke) erneuert.
Zur vorschriftsmäßigen Absicherung der Baustelle müssen 
die Fahrspuren der B 10 in Fahrtrichtung Ulm im Baustellen-
bereich eingeengt werden. Die zulässige Geschwindigkeit 
muss während der Maßnahme aus Gründen der Verkehrsi-
cherheit und des Arbeitsschutzes auf 60 Stundenkilometer 
begrenzt werden. Die Einengung der Fahrspuren auf der B 
10 wird voraussichtlich ab Dienstag, 19. September 2023, 
eingerichtet.
Im Vorfeld der Baumaßnahme wird die Sperrung des Geh- und 
Radweges ab Montag, 18. September 2023, für turnusmäßig 
anstehende Gehölzp�egearbeiten am Eisberg genutzt. Die 
eigentlichen Bauarbeiten zur Sanierung des Geh- und Radwe-
ges beginnen unmittelbar im Anschluss an die Gehölzp�ege, 
voraussichtlich am Montag, 25. September, und dauern vor-
aussichtlich bis Mittwoch, 20. Dezember 2023.
Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie führt die Fuß-
gängerinnen und Fußgänger sowie die Radfahrerinnen und 
Radfahrer über das Geh- und Radwegenetz auf der gegen-
überliegenden, nordöstlichen Seite des Neckars.
Mit der Baumaßnahme investiert der Bund als Baulastträger 
rund 1,1 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur.
Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für 
die Beeinträchtigungen während der Bauzeit. Aktuelle Infor-
mationen über Straßenbaustellen im Land können Interes-
sierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des 
Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.
de abrufen. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos 
und ohne Werbung) � Infos unter: www.verkehrsinfo-bw.de/
verkehrsinfo_app.
Regierungspräsidium Stuttgart

Fundsachen

Wir bedanken uns bei den ehrlichen Findern.
Eigentumsansprüche können bei der Gemeindeverwaltung 
Deizisau im Bürgerbüro zu den jeweiligen Ö�nungszeiten 
geltend gemacht werden.
� 1 Schlüsselbund
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Jubiläen

Sie möchten Ihr Ehejubiläum zum 50., 60., 65., 70., 75., ... 
Jahrestag bekanntgeben?
Auf unserer Internetseite unter www.deizisau.de/
engagierter+service/formular �nden Sie die entsprechen-
den Vordrucke für eine Verö�entlichung. Gerne bekommen 
Sie diese auch auf Nachfrage im Rathaus.

Altersjubilare

Sie möchten Ihren runden Geburtstag bekannt geben?
In unserem Bürgerbüro oder auf unserer Internetseite unter 
www.deizisau.de/engagierter+service/formular �nden Sie 
die entsprechenden Vordrucke für eine Verö�entlichung.
Wir wünschen unseren Jubilaren einen schönen Festtag, 
Gesundheit und für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Standesamtliche Nachrichten

Eheschließungen
07.09.2023   Nina Fischer-Bauer geb. Müller und 
    Carsten Fischer, Jahnstraße 5, Deizisau

Sterbefälle
08.08.2023  Wolfgang Haspel, Teckstraße 8, Deizisau, 
    79 Jahre
19.08.2023  Helene Lechner, Büchenbronnerstraße 55 � 57,
    Ebersbach an der Fils, 91 Jahre

Beratungsstelle für Senioren

Sie können uns barrierefrei in der Esslinger Straße 7 wie folgt 
erreichen:
Frau Sabine Reichle Tel. 2 20 44
Persönlich: dienstags von 8.00 bis 12.00 Uhr
Frau Jana Schwitalik Tel. 2 20 49
Persönlich donnerstags von 09.00 bis 11.00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten nimmt ein Anrufbeantworter Ihren 
Anruf entgegen. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen.
So lange wie möglich daheim – wir unterstützen Sie dabei!
Gerade wenn es darum geht, sich bei den �kleinen Dingen� des 
Alltags helfen zu lassen, sind wir von der Nachbarschaftshilfe für 
Sie da. Viele engagierte Helfer und Helferinnen kümmern sich 
Tag für Tag um Menschen, die Unterstützung brauchen, sei es
beim Kochen und Essen,
im Haushalt und bei der Wäschepflege
beim Einkauf, Entlastung von Angehörigen …..
….. wo immer Sie Hilfe benötigen.
Individuell und �exibel kommen unsere Nachbarschaftshel-
ferinnen
stundenweise zu Ihnen nach Hause.

Bewegen-Unterhalten-Spaß B.U.S.

Bewegungstreff in Deizisau immer dienstags um 10.00 Uhr
Tre�punkt ist an der Zehntscheuer im Kelterhof
Bewegung ist das Beste, was ältere Menschen für sich tun 
können. Bewegung hält Körper und Geist in Schwung und 
gibt ein gutes Lebensgefühl.
Im Mittelpunkt des Bewegungstre�s stehen die �5 Esslinger�. 
Dieses Übungsprogramm hat zum Ziel, das Sturzrisiko zu 
verringern, das Gleichgewicht zu verbessern und eine Stär-
kung der Muskulatur und dadurch eine bessere Beweglich-

keit zu erreichen. Dabei kommen die Unterhaltung und der 
Spaß nicht zu kurz.
Die Übungen sind einfach, überfordern nicht und werden 
durch regelmäßige Wiederholung wirksam. Sportliche Vor-
aussetzungen oder eine spezielle Sportkleidung sind nicht 
erforderlich. Bequeme Schuhe und dem Wetter angepasste 
Kleidung reichen aus. Dauer ca. 45 Minuten.
Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. 
Sie dürfen einfach jederzeit dazukommen.
Bei Fragen wenden Sie sich an die Beratungsstelle für Senioren, 
Frau Schwitalik ,Tel. 22049.

Deizisauer Mobilo

Seniorenfahrdienst für Einkäufe am Montagvormittag 
und am Donnerstagvormittag
Einkaufen ist oft für ältere Menschen keine Freude. Sehr be-
schwerlich ist der Weg und dann auch noch schwere Tüten 
schleppen. Das �Deizisauer Mobilo� ist die Lösung. Ehrenamt-
liche Mitarbeiter Seniorenberatungsstelle bieten am Montag-
vormittag und am Donnerstagvormittag eine Einkaufstour an.
Interessierte werden zuhause abgeholt, zum gewünsch-
ten Einkaufsort gefahren und wieder abgeholt. Wir fah-
ren zu den örtlichen Geschäften, wie Bäcker und Metzger 
und zum Berghof. Wir bringen Sie zum Einkaufscenter in 
Deizisau und zu Aldi und Lidl nach Altbach. Dieser Ser-
vice ist für Sie kostenlos, die Fahrer freuen sich aber über 
eine kleine Spende. Fahrten zum Arzt und zur Therapie 
können wir leider nicht anbieten.
Selbst einkaufen zu können, ist ein Teil der Unabhängigkeit 
im Alltag. Gerade ältere und körperlich eingeschränkte Men-
schen, die nicht mehr so mobil sind, fehlen die Begegnungen 
auf der Straße mit alten Bekannten. Mit dem �Deizisauer Mo-
bilo� kommt man wieder raus. Einfach anrufen und auspro-
bieren. Auch die Mitnahme von einem Rollator oder einem 
Rollstuhl (evtl. mit Begleitung) stellt kein Problem dar.
Telefonische Anmeldung immer bis freitags oder bis 
mittwochs 12.00 Uhr bei der Seniorenberatung (Frau 
Schwitalik) Telefonnummer 2 20 49. Bei Abwesenheit 
nimmt ein Anrufbeantworter Ihre Anmeldung entgegen.

Krankenpflegestation 
Altbach - Deizisau

P�egedienstleitung Frau Sabine Reichle
Telefonisch erreichbar: 2 20 44
Persönlich erreichbar: jeden Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Esslinger Straße 7
Gerne besuchen und beraten wir Sie auch zu Hause.
Sollten wir persönlich nicht erreichbar sein, nimmt ein An-
rufbeantworter Ihr Anliegen entgegen.
Wir werden Sie dann umgehend zurückrufen.

Wochenenddienst 16./17. September 2023

 
Eva Hirsch

 
Admir Halilovic
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Nachbarschaftshilfe 
Altbach - Deizisau

P�egedienstleitung: Frau Sabine Reichle Tel. 2 20 44 
Einsatzleiterin: Frau Jana Schwitalik  
Sprechzeiten:  
Telefonisch vormittags       Tel. 2 20 49 
Persönlich: donnerstags von 9.00 bis 11.00 Uhr 
Esslinger Straße 7  
Außerhalb der Sprechzeiten nimmt ein Anrufbeantworter Ihren 
Anruf entgegen. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen.
So lange wie möglich daheim – wir unterstützen Sie dabei!
Gerade wenn es darum geht, sich bei den �kleinen Dingen� des 
Alltags helfen zu lassen sind wir von der Nachbarschaftshilfe für 
Sie da. Viele engagierte Helfer und Helferinnen kümmern sich 
Tag für Tag um Menschen, die Unterstützung brauchen, sei es
beim Kochen und Essen,
im Haushalt und bei der Wäschepflege
beim Einkauf, Entlastung von Angehörigen …
… wo immer Sie Hilfe benötigen.
Individuell und �exibel kommen unsere Nachbarschaftshel-
ferinnen stundenweise zu Ihnen nach Hause.

Palmscher Garten

Ehrenamt

Cafeteria im Palmschen Garten
Die Cafeteria im Palmschen Garten bietet Verwandten, Be-
kannten und Freunden eine vortre�iche Gelegenheit, sich 
anlässlich eines Besuches unserer Bewohnerinnen und Be-
wohner in angenehmer Atmosphäre zu tre�en und zu un-
terhalten. Dabei versorgen Sie unsere ehrenamtlichen CafØ-
Teams gerne mit schmackhaften Kuchen sowie warmen und 
kalten Getränken. 
Die Teams freuen sich auf Ihren Besuch und bedienen Sie ger-
ne freitags und sonntags jeweils von 14.30 Uhr bis 17 Uhr.

Hospizgruppe Deizisau und Altbach
mit Johanniterstift Plochingen

Menschliche Zuwendung und persönliche Begleitung 
Schwerkranker, Sterbender und deren Angehörigen
Hospizbüro in Deizisau: 
Im Kelterhof 3 (Seiteneingang zur Zehntstraße) 
Telefon (zu den Bürozeiten) 9 25 09 92
Fax:   9 25 09 94
E-Mail   Hospizgruppe-Deizisau-Altbach@t-online.de
Bürozeiten jeden Donnerstag von 11.30 bis 12.30 Uhr
Homepage www.hospizgruppe-deizisau-altbach.de
Einsatzleitung und Akutzimmer 
Erreichbar unter Hospizhandy-Nr. 0174 300 03 97
Beratung in Patientenverfügungen:
Insbesondere Gesundheitsvollmacht und Generalvollmacht 
in Zusammenarbeit mit der Esslinger Initiative e. V.
Kontaktaufnahme über unsere Einsatzleitung, per E-Mail 
oder direkt während unserer Bürosprechzeiten.
Die Hospizgruppe Deizisau und Altbach mit Johanniter-
stift Plochingen lädt ein:
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Gesundheits-
vollmacht, Generalvollmacht, Betreuungsverfügung … 
und wie bekomme ich Ordnung im Chaos der Vollmach-
ten und Verfügungen? Was brauche ich?
Ein Abend mit Prof. Jörg Mildenberger von der Esslinger Ini-
tiative Vorsorgen � Selbst bestimmen e. V.

Wir wünschen uns, bis ins hohe Alter gesund, aktiv und geis-
tig rege unser Leben gestalten zu können. Was ist jedoch, 
wenn wir nicht mehr in der Lage sind, für uns selbst zu ent-
scheiden, Wünsche zu äußern oder selbstständig handeln 
zu können? Erfahren Sie an diesem Abend Wichtiges über 
die Wirkung und Ausgestaltung von Patientenverfügungen 
sowie weiteren Vollmachten (Gesundheitsvollmacht, Gene-
ralvollmacht, Betreuungsverfügung) und wie Sie Personen 
Ihres Vertrauens beauftragen können, nach Ihren Wünschen 
entsprechend zu handeln. Wo sind die Grenzen, der jeweili-
gen Verfügungen, wo gibt es Unterschiede?

Donnerstag, 28. September 2023, 19.30 Uhr
Ulrichskirche Altbach (73776 Altbach, Kirchstr. 6)
Der Eintritt ist frei! Dankbar sind wir für eine Spende.
Mit Unterstützung des Fördervereins für die Hospizarbeit in 
Deizisau und Altbach e. V.

Inklusionsnetzwerk

„Inklusion = Vielfalt macht stark“
Kontakt Inklusions- und Teilhabenetzwerk
Heike Banzhaf-Frasch, Zehntscheuer Deizisau
Telefon 07153 70 13 70
E-Mail: banzhaf-frasch@zehntscheuer-deizisau.de

Vorschau #Hey Du für alle ab 12
22. September: Shopping Queens und Kings unterwegs in 
Stuttgart
 

Unbekannter Autor  

     

#Hey Du!  
 

Ja! Genau Du! Wir suchen dich! 
Wenn du zwischen 12 und 17 Jahre alt bist und gemeinsam 
mit Jungs und Mädels eine tolle Zeit verbringen möchtest, 
bist du bei uns richtig.  
Dabei spielt es keine Rolle, ob du groß oder klein bist, in 
welche Schule du gehst oder ob du von Deizisau oder von 
außerhalb kommst.  

Unsere Idee für September: 

Shopping-Abenteuer Stuttgart 
Neugierig geworden? 

Wir treffen uns am  

Freitag, 22. September,  
um 15 Uhr an der Zehntscheuer 

Kostenbeitrag: 5 Euro 

Bitte melde dich mit einem Messenger deiner Wahl bei uns unter 
0179-2118347 oder per Mail bis Mittwoch, 20. September an, wenn 
du dabei sein möchtest!  
Wir freuen uns auf dich!!! 

Wir sind eine Einrichtung des Kreisjugendrings Esslingen e.V. und der Gemeinde Deizisau. 
 

 
 Plakat: Zehntscheuer
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13. Oktober: Wraps
10. November: Sprungbude
08. Dezember: Weihnachtsmarkt
19. Januar: Koch Challenge
Wir bitten jeweils um eine Anmeldung zu den Aktionen

Wunschfänger – für schöne Momente und Erlebnisse
Kleine Herzenswünsche, schöne Wohlfühlmomente, ein 
spannender Aus�ug, ein lustiger Abend, ein leckeres Essen, 
einen Gutschein für einen angesagten Klamottenladen � 
manchmal gibt es Wünsche, die so viel Freude bereiten wür-
den � doch es wird niemals die Gelegenheit geben, dass sich 
dieser Wunsch erfüllt! Oder vielleicht doch?
Wir machen Mut, sich schöne Momente und Erlebnisse zu 
gönnen oder diese weiterzugeben an diejenigen, die sich 
nicht trauen würden, sich diese kleinen aber feinen Wünsche 
zu erfüllen.
Die Wunschfänger-Aktion des Deizisauer Inklusions-Netz-
werkes hat die tolle Gelegenheit aufgrund von Spendengel-
dern und der Unterstützung der Aktion Kinderhilfe schöne 
Momente möglich zu machen.
Wir, das Team, freuen uns sehr, wenn wir mit unserem 
Geldtöp�e mitwirken können, Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir be-
nötigen für eine Wunscherfüllung weder Namen noch Nach-
weise für eine Berechtigung und erst recht kein Dankeschön. 
Wenn wir eure Wünsche einfangen sollen, falls Sie jemand 
kennen, der einen Wunsch hätte, der auf seine Verwirkli-
chung wartet oder � dann haben wir ein o�enes Ohr.
Kontakt:
Projekt �Wunschfänger�,
Ansprechpartnerin: Heike Banzhaf-Frasch
Im Kelterhof 7, 737779 Deizisau,
Tel. 07153-701370,
E-Mail: banzhaf-frasch@zehntscheuer-deizisau.de

Hilfsnetzwerk Ukraine

Ein Überblick über Angebote, die dank des Engage-
ments vieler Ehrenamtlicher umgesetzt werden können:

Unser Veranstaltungskalender

Mittwoch, 27. September, 18 Uhr
Herbstfest
Wir freuen uns sehr über alle, die mit uns gemeinsam ein 
stimmungsvolles Herbstfest in der Zehntscheuer feiern 
möchten. Ein leckeres Bu�et wird uns kulinarische Freude 
bereiten (jede und jeder ist willkommen, etwas dazu beizu-
tragen), Getränke können an der Zehntscheuertheke erwor-
ben werden. Ein ukrainischer Chor, der schon so manchen in 
Deizisau eine schöne musikalische Zeit geschenkt hat, wird 
seine neuen Stücke präsentieren. Und für die Kinder wird im 
Gruppenraum Kürbis schnitzen angeboten.
Wir bitten um Anmeldung zu diesem Event.

Donnerstag, 28. September, 17 Uhr
Sprachcafé in der Zehntscheuer
In kleinen Gruppen unterhalten wir uns über Alltagssi-
tuationen, Erlebnisse und Ereignisse in Deutsch. Unsere 
Sprachmanager*innen werden dafür Sorge tragen, dass alle, 
die teilnehmen, Erfolgserlebnisse in der Konversation haben.
Ab sofort �ndet das SprachcafØ wöchentlich statt.
Der nächste Termin für das Begegnungscafé wird noch 
rechtzeitig bekannt gegeben.
Wie können Geflüchtete konkrete Unterstützung im Alltag 
erhalten?
Über das Team von Mein Deizisau. Solidarisch. werden Willkom-
menslotsen für Familien gefunden und es werden Begleitper-
sonen und �Türö�ner� für Freizeitaktivitäten vermittelt.

Außerdem können wir gerne Kontakte von Personen aus un-
serem Netzwerk weitergeben, wenn es darum geht, sprach-
liche Barrieren zu überwinden: Ob Russisch oder Englisch, 
gerne stellen wir bei Bedarf �kommunikative Kontakte� her.
Erreichbar sind wir
� per E-Mail: nachbarschaftshilfe@deizisau.de oder banz-

haf-frasch@zehntscheuer-deizisau.de
� telefonisch unter 07153-76216 (es ist ein AB geschaltet) 

(in der Sommerpause wird der AB gelegentlich abgehört)
Frau Christ vom Integrationsmanagement �Soforthilfe Ukra-
ine� unterstützt engagiert bei Fragen und Problemen. Kon-
takt zu Frau Christ: christ@awo-esslingen.de

Begegnungscafé der Evangelischen Kirchengemeinde: 
Teamerinnen und Teamer gesucht!
Wir wollen Ukrainerinnen und Ukrainer, die nun in Deizi-
sau leben, Erwachsene und Kinder, sonntags ab 10.45 Uhr 
parallel zur Kleiderkammer zu einem Begegnungscafé ins 
evangelische Gemeindehaus einladen. Es soll die Möglich-
keit bieten, sich untereinander bei einer Tasse Ka�ee oder 
Tee auszutauschen und alteingesessene Deizisauer kennen-
zulernen. Das Gelände rund ums Gemeindehaus bietet Kin-
dern und Jugendlichen die Möglichkeit zum Spielen.
Für dieses Angebot suchen wir Personen, die sich im Organi-
sationsteam engagieren möchten.
Kontakt: Dorothea Walthart, dorothea.walthart@online.de

Kleiderkammer
Die Kleiderkammer be�ndet sich im Evangelischen Ge-
meindehaus, Kirchstr. 4.
Öffnungszeiten
montags, 17.30 Uhr
Während des BegegnungscafØs sonntags jeweils ab 10:45 Uhr.
Kontakt zum Mitarbeiterteam
E-Mail: kleiderkammer-deizisau@web.de
Die Kleiderkammer ist ein Angebot für alle Ge�üchteten und 
für alle Menschen, die in �nanziellen Nöten sind und Unter-
stützungsbedarf haben.

Sachspenden
Großspenden wie Möbel, Betten und Co.
Bitte beachten Sie, dass wir keine Großspenden wie Mö-
bel, Betten und Co. direkt annehmen können, da wir kei-
ne Lagermöglichkeiten haben. Ausnahme: Elektrogeräte wie 
Herde, Waschmaschinen, Trockner. Gerne können Sie sich je-
doch bei uns melden, wenn Sie etwas benötigen. Das Team 
sucht dann aktiv danach.
Haushaltsau�ösungen können wir nicht vornehmen, sollten 
Sie jedoch etwas anbieten können, das Sie weiterhin bei sich 
zu Hause lagern können, so freuen wir uns, wenn Sie uns wis-
sen lassen, worum es sich handelt.

 
 QR-Code:  
Sachspenden-Team

Bitte kontaktieren Sie uns über 
unsere Vermittlungsplattform:
Haben Sie Fragen? 
Dann melden Sie sich bitte per E-Mail:
Sachspende-Deizisau@gmx.de
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Termine & Veranstaltungen

Unsere aktuellen Veranstaltungen

Freitag, 15. September, 10 Uhr
Englisch am Vormittag
Do you like to talk about serveral things? Do you like to have 
a good time with others, they like to talk too? Than you are 
very welcome in the conversation class from Bettina Hirtz.
Veranstalter: VHS, weitere Informationen zu Dauer und Kosten 
sowie Anmeldung: www.vhs-esslingen.de

Montag, 18. September, 15 Uhr
Musikkäfer
Bei den Musikkäfern lernt ihr neue Kniereiter, Lieder, Bewe-
gungs- und Fingerspiele. Zusammen musizieren, Kontakte 
knüpfen zu anderen Familien, singen, tanzen und Spaß ha-
ben stehen auf dem Programm.
Leitung und Kontakt: 
Ann-Katrin Knaup, musikkaefer-musikerleben@web.de
Der Kurs ist bereits ausgebucht, der nächste Kurs mit 6 Ter-
minen beginnt nach den Herbstferien. Ab sofort kann die 
Anfrage erfolgen.

Montag, 18. September, 15.30 Uhr
O�enes Tanzen
Brigitte und Toni Lukatsch vom Schwäbischen Albverein zei-
gen einfache Folklore- und Kreistänze, die leicht zu erlernen 
sind und viel Freude machen.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Deinstag, 19. September, 10 Uhr
Internationales Frauencafé
DER Tre� für ALLE Frauen ALLER Nationen. Gemeinsam re-
den, basteln, lachen!
Veranstalter: Sprachhilfe und Zehntscheuer Deizisau
Heute steht die Jahresplanung auf dem Programm.

Dienstag, 19. September, 10 bis 12 Uhr
Interessen- und Tauschbörse und Mein Deizisau. Solidarisch.
Eine Vermittlungsstelle für Kontakte, Interessen, Hobbies, 
Wissen und Hilfeleistungen sowie für Möbel oder ˜hnliches 
sowie die Plattform für kleine Handreichungen und Unter-
stützungen im Alltag. Wir weisen darauf hin, dass eine Ver-
mittlung nur während der Kontaktzeiten möglich ist.

Dienstag,19. September, 10 Uhr
B.U.S. - Bewegen – Unterhalten – Spaß ... der Bewegungs-
treff im Kelterhof 
Bewegung ist das Beste, was älteren Menschen für sich tun 
können.
Dauer ca. 45 Minuten
Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.
Veranstalter: Beratungsstelle für Senioren, Kooperations-
partner Zehntscheuer

Dienstag, 19. September, 18 Uhr
Strick- und Häkelgruppe
Die Gruppe strickt und häkelt gemeinsam jeden 3. Dienstag 
im Monat für die Aktion �Weihnachtspäckchen für Kinder in 
Not� der Organisation �Kinderzukunft�. Strick- und Häkel-
freunde und -freundinnen sind immer herzlich willkommen.

Dienstag, 19. September, 19 Uhr
Offene Gitarrengruppe
Der Dienstags-Tre� für alle, die es satthaben, ihr Instrument 
nur alleine zum Klingen zu bringen.
Das Repertoire ist bunt gemischt vom Oldie bis zu aktuellen 
Songs, von Blues bis Rock, von Reggae bis Pop. Für spezielle 
Wünsche und Vorschläge gibt es immer ein o�enes Ohr.
Jederzeit herzlich willkommen sind selbstverständlich 
Gitarrist*innen, Bassist*innen, Cajon- oder Harp-Spieler. Wir 
freuen uns schon auf euch!

Mittwoch, 20. September, 12 Uhr bis 18 Uhr
Zehntscheuer feiert Weltkindertag
Anlässlich des Weltkindertages �ndet ihr uns heute beim 
Pumptrack auf dem Festplatz (bei Regen und anderen Bäh-
Wetterlagen in der Zehntscheuer). Mit Wraps bei der MittaX-
zeit, einem bunten Programm bei PapperlapAPP und chilli-
gem Ausklang in unserer Liegestuhl-Lounge feiern wir euch 
Kinder und Jugendliche.

Mittwoch, 20. September, 15 Uhr
PapperlapAPP
Die Lese- und Spielbande!
Für Kinder von Klasse 1 bis Klasse 4
Mit lustigen und spannenden Geschichten, Spielen, Aus�ügen 
und jeder Menge Spaß! Jeden Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr 
in der Zehntscheuer. Wir freuen uns auf dich! Vielleicht bist du 
ja gerade erst in die 1. Klasse gekommen? Dann schnapp dir 
eine Freundin oder einen Freund und schau vorbei!
Dein Sprachhilfe- und Zehntscheuer-PapperlapAPP-Team
Kontakt: Zehntscheuer Deizisau, Im Kelterhof7, 73779 Deizisau, 
071 53 / 70 13 70

Vorschau:

Dienstag, 26. September, 16.30 Uhr
Dem Bürgermeister über die Schulter geschaut
Endlich ist er wieder möglich: der Blick über die Schulter von 
Bürgermeister Thomas Mathros. Beim Besuch im Deizisauer 
Rathaus erfahrt ihr, was der Bürgermeister tagsüber macht, 
was er sonst noch zu tun hat, wie in Deizisau besprochen und 
abgestimmt wird, was in Deizisau gemacht, gebaut, geplant 
werden soll und vieles mehr. Der neugierige Blick hinter die 
politischen Entscheidungen ist genauso Programm wie eine 
Runde drehen auf dem Arbeitsstuhl des Bürgermeisters � 
Bild inklusive. Für alle Kinder zwischen Klasse 2 und Klasse 6 
ist die Teilnahme kostenfrei.
Wir bitten um eine Anmeldung in der Zehntscheuer.

Kinder und Jugendliche

Nur für Kids und Jugendliche

Wir sind wieder da – und mit uns interessante Veranstal-
tungen für Kids und Jugendliche!

Mittwoch, 20. September, 12 Uhr bis 18 Uhr
Zehntscheuer feiert Weltkindertag
Anlässlich des Weltkindertages �ndet ihr uns heute beim 
Pumptrack auf dem Festplatz (bei Regen und anderen Bäh-
Wetterlagen in der Zehntscheuer). Mit Wraps bei der MittaX-
zeit, einem bunten Programm bei PapperlalpAPP und chilli-
gem Ausklang in unserer Liegestuhl-Lounge feiern wir euch 
Kinder und Jugendliche.

Freitag, 22. September, 15 Uhr
FreitaXtreff und „Hey Du“ laden ein zum Shopping-
Abenteuer in Stuttgart
Wer hat Lust auf einen Shopping-Nachmittag in einem gro-
ßen Stuttgarter Einkaufszentrum. Mit der S-Bahn geht es nach 
Stuggi und dann ist shoppen angesagt. Wenn ihr zwischen 12 
und 17 Jahre alt seid, seid ihr mit 5 Euro dabei. Bitte meldet 
euch bis Mittwoch, 20. September, per E-Mail oder mit dem 
Messenger eurer Wahl unter 0179-2118347 an. Wichtig: Wir 
benötigen unbedingt bei der Anmeldung eine E-Mail-Adres-
se, um euch ein Anmeldeformular zukommen zu lassen!

Dienstag, 26. September, 16.30 Uhr
Dem Bürgermeister über die Schulter geschaut
Endlich ist er wieder möglich: der Blick über die Schulter von 
Bürgermeister Thomas Mathros. Beim Besuch im Deizisauer 
Rathaus erfahrt ihr, was der Bürgermeister tagsüber macht, 
was er sonst noch zu tun hat, wie in Deizisau besprochen und 
abgestimmt wird, was in Deizisau gemacht, gebaut, geplant 




